
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 15k VOG
 VOG - Verbrechensopfergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

Ein Ersatz des Verdienstentganges kann von Personen, die im Rahmen einer Unterbringung in Kinder- oder

Jugendheimen des Bundes, der Länder und der Kirchen oder in P2egefamilien bis zum 31. Dezember 1999 Gewalt

erlitten haben, nach dem 30. Juni 2017 nicht mehr geltend gemacht werden. Diesbezügliche ab dem 1. Juli 2017

eingebrachte Anträge gelten als Anträge nach dem HOG.

In Kraft seit 01.07.2017 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE
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